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Modellflug-Sportbestimmungen 
des Deutschen Aero Club e. V. (DAeC) 
 

Teil 7: Leistungsabzeichen 
 
1. Modellflug-Leistungsabzeichen 
 
1.1 Modellflug-Leistungen, die den nachstehend aufgeführten Bestimmungen entsprechen, werden auf 

Antrag vom DAeC mit dem „Deutschen Modellflug-Leistungsabzeichen“ in den Stufen A, B, C, 
Silber, Gold und Gold mit einem, zwei oder drei Diamanten ausgezeichnet. 

 
1.2 Die Modellflug-Leistungen müssen offizielle Wertungen sein, die nur auf bestätigten nationalen 

Wettbewerben oder auf internationalen Wettbewerben des CIAM-Wettbewerbs-Kalenders, erflogen 
worden sind. Sie müssen nach den Bestimmungen des SPORTING CODE, SEKTION 4b, 4c oder 
4d und/oder den ZUSÄTZLICHEN BESTIMMUNGEN FÜR DEN BEREICH DES DAeC erzielt 
worden sein. 

 
1.3.1 Die Modellflug-Leistungen müssen für die Stufe A einmal (1x), die Stufe B zweimal (2x) und die 

Stufe C dreimal (3x) die in Abschnitt 1.6 festgesetzten Mindestbedingungen der betreffenden Klas-
se auf verschiedenen Modellflug-Wettbewerben erreichen. 

 
1.3.2 Die Modellflug-Leistungen der Stufen A, B und C müssen zeitlich nacheinander in dieser Reihen-

folge erflogen werden. Maßgebend ist hierbei –unabhängig vom Datum der Verleihung–  der Zeit-
punkt der Leistungserzielung. 

 
1.3.3 Die Leistungen für die einzelnen Stufen können in beliebigen Klassen erflogen werden. 
 
1.3.4 Die Modellflug-Leistungen für die Stufe Silber müssen fünfzehnmal, die Leistungen für die Stufe 

Gold und die Stufen Gold mit einem, zwei oder drei Diamanten jeweils weitere zwanzigmal die für 
die Stufe C festgelegten Mindest-Bedingungen erreichen. Für Raketenflugmodelle werden auch die 
auf einem Wettbewerb in verschiedenen Klassen erzielten C-Leistungen in Anrechnung gebracht. 
Alle Leistungen müssen zeitlich nach der Erfüllung der Bedingungen der vorhergehenden Stufe 
erflogen werden. Beschränkungen auf gleiche Klassen, begrenzte Zeiträume und terminlich 
bestimmte Wettbewerbe bestehen nicht. 

 
1.4 Die Modellflug-Leistungen müssen gleich oder höher als die in Abschnitt 1.6 festgesetzten Min-

dest-Bedingungen der betreffenden Klasse sein. Maßgebend sind hierbei - unabhängig vom Datum 
der Beantragung - die Bedingungen zum Zeitpunkt der Leistungserzielung. 

 
1.5 Die Modellflug-Leistungen müssen in den Klassen, in denen absolute Werte festgelegt sind (z.B. 

Sekunden oder km/h), mit einer Durchgangszahl erzielt werden, die gleich oder niedriger ist, als 
die Durchgangszahl, die nach den betreffenden Mindestbedingungen festgelegt wurde. Ist die 
tatsächliche geflogene Durchgangszahl höher, werden nur die Leistungen der ersten Durchgänge 
in zeitlicher Reihenfolge bis zur festgesetzten Durchgangszahl gewertet. 
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1.6 Zusammenstellung der Mindest-Bedingungen 
 für das Modellflug-Leistungsabzeichen 
 
1.6.1 F1 - Freiflugmodelle 
  
  Mindest- Stufe A Stufe B Stufe C Bewertung 
  flugzeit 
 
 F1A 120 Sekunden  der gesetzten 
     
 F1B 120 Sekunden   50% 75% 90% möglichen Höchstflug- 
     
 F1C 120 Sekunden     zeit (in Sekunden) 
 
 
 F1D  30 40 50 Alle Zeiten in Minuten, 
 
 F1D-P1  10 14 20 jeweils die Summe der  
 
 F1L  8 12 18 zwei (2) besten Durch- 
 
 F1M  10 14 20 gänge des Wettbewerbs 
 
 F1M-L  6 10 16 wird gewertet. 
 
 
 F1E 50% 75% 90% der gesetzten 
      möglichen Höchstflug-
      zeit (in Sekunden) 
 
 F1G  80 Sekunden  
     
 F1H  80 Sekunden     der gesetzten 
     
 F1J 80 Sekunden  50% 75% 90% möglichen Höchstflug- 
     
 F1H-N  80 Sekunden     zeit (in Sekunden) 
     
 F1C-E 120 Sekunden  
 
 
1.6.2 F2 - Fesselflugmodelle / F4B - Vorbildgetreue Fesselflugmodelle 
 
 F2A  190 215 240 km/h Durchgangs- 
      geschwindigkeit 
 
 F2B  20% 40% 55% der möglichen Höchst-
      punktzahl 
 
 F2C  4'40" 4'15" 3'55" Minuten/Sekunden 
 Durchlauf-Flugzeit 
 
 F2D  2 3 4 mal Durchlaufsiege 
 
 F4B  20% 40% 55% der möglichen 
      Höchstpunktzahl 
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1.6.3 F3 - Fernlenkflugmodelle 
 F4 - Vorbildgetreue Flugmodelle 
 F5 - Elektroflugmodelle 
 
   Stufe A Stufe B Stufe C Bewertung 
   
 F3A  
   
 F3A-B  
   
 F3A-C  
   
 F3A-W     der möglichen Höchst- 
   
 F3B-K  20% 40% 55% punktzahl (vor Umrech-  
   
 F3C     nung in die Prozent- 
   
 F3C-B     wertung 
   
 F3C-C          
   
 F4C   
   
 F5A  
 
 
 F3B  
   
 F3B-E   
   
 F3B-J   
   
 F3D  
   
 F3F-D  
   
 F3G  70% 80% 90% der möglichen 
   
 F3J     Höchstpunktzahl 
   
 F4S  
   
 F5B  
   
 F5B-E  
   
 F5B-J  
   
 F5D  
 
 
3.4.4 S - Raketenflugmodelle 
 
   Stufe A Stufe B Stufe C Bewertung 
   
 S1A, S1B, S1C, S1D, S1E, S1F  
   
 S2A, S2B, S2C  
   
 S3A, S3B, S3C, S3D  
   
 S4A, S4B, S4C, S4D, S4E, S4F  
   
 S5A, S5B, S5C, S5D, S5E, S5F  40%  60% 75% der auf dem Wettbewerb 
   
 S6A, S6B, S6C, S6D     in der betreffenden 
   
  S8A, S8B, S8C, S8D, S8E, S8F     Klasse erzielten höch- 
   
 S9A, S9B, S9C, S9D     sten Gesamtwertung 
   
 S10A, S10B, S10C, S10D  
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